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Kurztitel 
 
Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht 2005 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Der Stadtrat bestätigt gemäß § 108 Abs. 3 Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt die 

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2005. 
 
2. Der Stadtrat erteilt gemäß § 108 Abs. 3 Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt dem 

Oberbürgermeister die Entlastung. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

 X    JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes/r 
Amt/FB 02 

Sachbearbeiter 
Frau Harter, Herr Hartung 

Unterschrift AL/FBL 
Herr Zimmermann 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift 

 
Herr Czogalla 
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Begründung: 
 
Gemäß § 108 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) ist das Ergebnis 
der Haushaltsrechnung einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und 
am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen 
Rechenschaftsbericht zu erläutern. 
 
Dieser Rechenschaftsbericht einschließlich der Jahresrechnung 2005 wurde in entsprechender 
Anwendung der §§ 40 - 44 GO LSA vom Fachbereich Finanzservice erstellt und am 28.04.2006 mit 
allen Bestandteilen dem Rechnungsprüfungsamt übergeben.  
 
Der Vorschrift nach § 108 Abs. 2 GO LSA, innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres 
dem Stadtrat die Jahresrechnung mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und seiner 
Stellungnahme zu diesem Bericht vorzulegen, wird hiermit Rechnung getragen.  
 
In der Anlage ist die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht 2005 beigefügt. Zu 
jeder (fettgedruckten) Prüffeststellung des Rechnungsprüfungsamtes folgt die Stellungnahme des 
Oberbürgermeisters. 
 
Die Auswertung der vom Rechnungsprüfungsamt aufgezeigten Verstöße und Mängel gegenüber 
den Haushaltsgrundsätzen in den Ämtern dient der weiteren Verbesserung der Haushaltsplanung 
und Haushaltsdurchführung.  
 
Der Stadtrat bestätigt die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2005 im Zusammenhang mit dem 
Prüfbericht zur Jahresrechnung 2005 einschließlich der Stellungnahme des Oberbürgermeisters und 
erteilt zugleich gemäß § 108 Abs. 3 GO LSA die Entlastung des Oberbürgermeisters für das 
Haushaltsjahr 2005.  
Der Stadtrat bestätigt des weiteren die notwendigen Korrekturen im Rechenschaftsbericht des 
Fachbereiches 02 zur Jahresrechnung 2005, die  im Prüfbericht S.26 ff wie folgt aufgeführt wurden:  

 

• Seite 002:  

Der Begriff Soll-Einnahmen im 4. Absatz stimmt mit den ausgewiesenen Beträgen nicht überein. 

Die dort genannten Beträge spiegeln das Rechnungsergebnis wieder. Soll-Einnahmen sind gemäß § 

46 Nr. 22 GemHVO die angeordneten Einnahmen, die in der Haushaltsrechnung mit „L“ 

gekennzeichnet sind.  

Bezüglich des aufgezeigten Betrages i. H . v.                    20.293.540,37 EUR ist festzustellen, dass 

es sich dabei nicht um eine Reduzierung, sondern um eine Steigerung handelt. 

• Seite 036: 

Hier wurden für den Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen die Abweichungen im Einzelplan 4, 

Einzelplan 6 und im Einzelplan 9 sowie die Gesamtabweichung nicht korrekt dargestellt. In der 

Darstellung auf Seite 36 ist die pauschale Restebereinigung enthalten. 

Rechnerisch ergibt sich daraus, wie auch in der Haushaltsrechnung dargestellt,  ein Wert in Höhe 

von                                                                                         ./. 10.141.156,68 EUR. 

Der Haushaltsansatz 2005 von                                                439.090.700,00 EUR  
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verglichen mit dem laufenden Anordnungssoll von                430.344.543,32 EUR  

führt aber zu Mindereinnahmen von                                        ./. 8.746.156,68 EUR. 

• Seite 037: 

Bei den Ausgaben wurde in der Kopfzeile das Jahr 2004 angezeigt. Die zahlenmäßigen Angaben 

bilden das Haushaltsjahr 2005 ab.  

• Seite 053: 

Hier wurde in der abgebildeten Tabelle der Haushaltsvergleich von                                                                   

                                                                          971.149,26 EUR als Minderausgabe bezeichnet.  

Tatsächlich handelt es sich, da der Vergleich Haushaltsplan 2005 von                                                               

                                                                        120.103.800,00 EUR mit den Soll-Ausgaben (L) von                    

                                                                       121.074.949,26 EUR geführt wird, um Mehrausgaben. 

• Seite 077: 

Bei den Ausgaben für das Sachkonto 2.91000-99 wurden ein AOS von 

                                                                         37.563.742,07 EUR bzw. Mehrausgaben von                              

                                                                         18.157.942,07 EUR ausgewiesen.  

Nach der Haushaltsrechnung ergibt sich bei den Ausgaben für dieses Sachkonto aber folgendes: 

 Anordnungssoll   39.767.198,30 EUR 

 Haushaltssoll   19.405.800,00 EUR 

 Mehrausgaben   20.361.398,30 EUR 

• Seite 086: 

Das Anordnungssoll (H) auf den Haushaltsausgaberest und die Abgänge (-A) sind im 

Rechenschaftsbericht abweichend von der Haushaltsrechnung dargestellt. 

 

Tab. 1 - Abweichungen Rechenschaftsbericht und Haushaltsrechnung 

 Rechenschaftsbericht Haushaltsrechnung 

Anordnungssoll (H) 17.793.569,20 EUR 17.286.403,96 EUR 
Abgänge (-A) 2.109.230,80 EUR 2.616.396,04 EUR 
 
Die Jahresrechnung 2005 liegt im Fachbereich Finanzservice, in der Julius-Bremer-Str. 8, 
Raum 413, zur Einsichtnahme aus. Ansprechpartner sind Frau Jürgens, Tel. 540 2713, und 
Frau Harter, Tel. 540 2724. 
 
Anlagen: 
 
- Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur 

Prüfung der Jahresrechnung 2005  
- Prüfbericht 2005 (nur im Original im Amt 13) 
- Rechenschaftsbericht (nur im Original im Amt 13) 



5 

 
 
 
 
 
 
 


